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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten René Springer, Jörg Schneider,  
Frank Pasemann und der Fraktion der AfD  
– Drucksache 19/3116 – 

Quoten von SGB-II-Leistungsberechtigten 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Nach Angaben der Bundesregierung waren im Oktober 2017 in Deutschland 
3,932 Millionen deutsche Staatsbürger, 439 000 EU-Ausländer und 1,597 Mil-
lionen Nicht-EU-Ausländer als Regelleistungsberechtigte in der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende registriert (Bundestagsdrucksache 19/1273). 

1. Wie hoch ist der Anteil der SGB-II-Leistungsberechtigten an der Bevölke-
rung im Alter von 0 bis zur gesetzlichen Regelaltersgrenze (SGB-II-LB-
Quote) in Prozent, differenziert nach Nationalität (bitte für die Jahre 2010 
bis 2017 angeben)? 

Der Anteil der Leistungsberechtigten in der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
an der Bevölkerung unter der Regelaltersgrenze (SGB-II-Quote) belief sich im 
Jahr 2017 im Jahresdurchschnitt auf 9,3 Prozent. Anteile nach Staatsangehörig-
keit werden von der Statistik der Bundesagentur für Arbeit nur für die erwerbsfä-
higen Leistungsberechtigten (ELB) berechnet. Der Anteil der erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 15 Jah-
ren bis zur Regelaltersgrenze (ELB-Quote) betrug im Jahr 2017 jahresdurch-
schnittlich 8 Prozent, für deutsche Staatsangehörige 6,1 Prozent und für auslän-
dische Staatsangehörige 20,1 Prozent.  

Weitere Ergebnisse sind der Tabelle im Anhang zu entnehmen. 

2. Wie hoch ist der Anteil der langzeitarbeitslosen SGB-II-Leistungsberechtig-
ten an der Bevölkerung im Alter von 0 bis zur gesetzlichen Regelaltersgrenze 
(SGB-II-LB-Quote) in Prozent, differenziert nach Nationalität (bitte für 
Langzeitarbeitslose, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, aufgeschlüsselt 
für die Jahre 2010 bis 2017 angeben)? 

Zahlen zum Anteil von langzeitarbeitslosen Leistungsberechtigen an der Bevöl-
kerung in der Unterscheidung von Deutschen und Ausländern liegen nur auf Ba-
sis der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 15 Jahren bis zur Regelalters-
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grenze vor. Danach belief sich im Jahr 2017 der Anteil der erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten, die ein Jahr und länger arbeitslos waren, an der Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze im Jahresdurch-
schnitt auf 1,4 Prozent. Für deutsche Staatsangehörige betrug der Anteil 1,3 Pro-
zent, für ausländische Staatsangehörige belief sich der Anteil auf 2,4 Prozent.  

Weitere Ergebnisse sind der Tabelle im Anhang zu entnehmen. 

3. Wie hoch ist der Anteil der langzeitarbeitslosen SGB-II-Leistungsberechtig-
ten an der Bevölkerung im Alter von 0 bis zur gesetzlichen Regelaltersgrenze 
(SGB-II-LB-Quote) in Prozent, differenziert nach Nationalität (bitte für 
Langzeitarbeitslose, die länger als fünf Jahre arbeitslos sind, aufgeschlüsselt 
für die Jahre 2010 bis 2017 angeben)? 

Der Anteil der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die fünf Jahre und länger 
arbeitslos waren, an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 15 bis zur Re-
gelaltersgrenze betrug im Jahr 2017 im Jahresdurchschnitt 0,3 Prozent. Für deut-
sche Staatsangehörige belief sich der Anteil auf 0,2 Prozent und für ausländische 
Staatsangehörige auf 0,4 Prozent.  

Weitere Ergebnisse für die Jahre 2010 bis 2017 sind der Tabelle im Anhang zu 
entnehmen.  
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Anlage 
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